
Stand: 29.03.2021

Beitragsordnung Runder Tisch Reparatur

Folgende Beitragsordnung wurde auf der Mitgliederversammlung des Runder Tisch Reparatur e.V. am 
29.03.2021 beschlossen:

Bei der Zahlung der Mitgliedsbeiträge wird unterschieden zwischen natürlichen Personen und juristischen 
Personen – also Unternehmen, Organisationen etc. Während natürliche Personen einen Mindestbeitrag von
60 Euro im Jahr zahlen, liegt der Mindestbeitrag für juristische Personen bei 180 Euro im Jahr. Das 
Beitrittsformular schlägt darüber hinaus auch die Zahlung eines höheren freiwilligen Beitrag vor.


